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Die SBB verlügt:

«Wegen der ungünstigen Einsteilung weiter Volkskreise gegenüber den Fahrbegünstigungen des
Personals liegt es im Interesse jedes einzelnen, alles zu vermeiden, was dem Publikum zu Kritik und
Beschwerden Anlafj geben könnte. Das Personal und besonders auch dessen Angehörige sollen über das Aus-

mafj der FahrbegUnstigungen keinen Aufschlug erteilen und in Anwesenheit von Drittpersonen überhaupt
nicht über die Fahrbegünstigungen diskutieren. In den Zügen sind die Freifahrtscheine und Beamtenbillette

unaufgefordert, aber in möglichst unauffälliger Weise dem Zugpersonal vorzuweisen, wodurch
dessen Dienst erleichtert wird.»
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